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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 008-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.25 

  

Eingereicht am: 04.03.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Günthör (Erlach, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Cattaruzza (Nidau, GLP) 
Hess (Nidau, FDP) 
Rashiti (Gerolfingen, SVP) 
Saïd (Biel/Bienne, SP) 
Grupp (Biel/Bienne, GRÜNE) 
Bühler (Romont BE, Die Mitte) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 07.03.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Verbesserung der Unterstützung für Gemeinden beim Gewässerunterhalt, einschliesslich 

der Entfernung von Seegras 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Er zeigt auf, wie Gemeinden beim Gewässerunterhalt (inkl. Entfernung von Seegras) bes-

ser unterstützt werden können. 

2. Er ergreift rasch die in seiner Kompetenz liegenden Massnahmen, um das Wachstum des 

Seegrases und dessen Ausbreitung einzudämmen. 

3. Er unterbreitet dem Grossen Rat einen Massnahmenplan mit allenfalls notwendigen Anpas-

sungen von Erlassen und falls nötig auch Zuteilung finanzieller Mittel zur Eindämmung des 

Problems. 

Begründung: 

Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) und das Tiefbauamt (TBA) sind zuständig für zahlreiche 

Nutzungs- und Schutzaufgaben im Aufgabenbereich Wasser des Kantons Bern. 

Der Klimawandel beeinflusst Seen und Flüsse in vielerlei Hinsicht. Durch steigende Temperatu-

ren und vermehrte Sonneneinstrahlung kommt es zu einem Rückgang des Sauerstoffs und ei-

ner Zunahme von Nährstoffen in den Gewässern. Das begünstigt wiederum das Wachstum zwi-

schen artverschiedenen Organismen, Algen und anderen Pflanzenarten. 
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Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Gemeinden um den Bielersee mit dem Thema Seegras be-

schäftigen. Aber ungewöhnlich ist, was sich am Südufer des Bielersees im Sommer (Juli 2022 

und Juli 23) ereignet hat. Ein hartnäckiger, meterdicker Seegrasteppich hat sich am Südufer o-

der am rechten Seeufer des Bielersees gebildet und ausgedehnt. Die Verschiebung des massi-

ven Seegrasteppichs durch Wind und Wellenschlag hat erhebliche Auswirkungen auf Freizeitak-

tivitäten wie Motorbootfahren, Segeln, Wassersport und badende Menschen sowie für ge-

schützte Schilfbestände. Dieses Problem könnte sich in Zukunft wiederholen und möglicher-

weise verschlimmern. 

Die betroffenen Gemeinden, die für die Pflege ihrer Ufer verantwortlich sind, sind bestrebt, Ord-

nung zu halten, und haben das Machbare selbst an die Hand genommen, um Schlimmeres zu 

verhindern. Die Häufung von Naturereignissen wird für die Gemeinden zu einem grossen Kos-

tenfaktor, den sie längerfristig nicht mehr selbständig bewältigen können. 

Der Kantonsbeitrag aus dem Uferschutzfonds variiert zwischen Pauschalbeiträgen an den Un-

terhalt von Uferwegen und Freiflächen, 33 Prozent an den Unterhalt von naturnahen Ufern, 50 

Prozent an Uferschutzplanungen und 60 bis 95 Prozent an Realisierungsmassnahmen. 

Nun aber kommen neue Herausforderungen auf die Gemeinden zu. Der Klimawandel verstärkt 

die Gefährdung durch Naturereignisse, nicht nur in Berggebieten, sondern auch im Flachland 

und in Seeregionen. Aufgrund der erhöhten Temperaturen und der Veränderungen im Nieder-

schlagsregime ist mit einer deutlichen Zunahme von Problemen auf fliessenden und stehenden 

Gewässern (Seen, Kanäle, Flüsse und Bäche), Murgängen, Rutschungen, Sturzprozessen und 

Hochwassern zu rechnen. 

Aufgrund der verstärkten Naturgefahren sind die heutigen Herausforderungen zu berücksichti-

gen. Ein Bericht soll den Handlungsbedarf und die verstärkte Unterstützung der betroffenen Ge-

meinden aufzeigen. 

Sich sofort aufdrängende Massnahmen sollen raschmöglichst durch die kompetenten Organe 

ergriffen werden. Anmerkung: Grundsätzlich ist der Kanton für das auf der Seeoberfläche trei-

bende Gefahrengut, wie beispielsweise Schwemmholz, das für Leib und Leben sowie Sach-

schäden eine Gefahr bedeuten, für deren Beseitigung verantwortlich. 

Begründung der Dringlichkeit: Die sich verändernden Klimabedingungen führen zu häufigeren und stärkeren Naturer-

eignissen, was für Gemeinden neue Herausforderungen bedeutet. Um die Gesundheit der Gewässer zu erhalten und 

die Lebensqualität der Anwohner zu gewährleisten, ist eine verstärkte Unterstützung seitens des Kantons dringend 

erforderlich. Insbesondere die Entfernung von Seegras und anderen Organismen ist von grosser Bedeutung, da dies 

nicht nur die ästhetische Qualität der Gewässer beeinträchtigt, sondern auch negative Auswirkungen auf die lokale 

Wirtschaft, den Tourismus und die Ökosysteme hat und die Sicherheit von Freizeitsportlern gefährdet.  

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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